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Beteiligung der Fachbereiche

Vorbemerkung:

Mit der Beteiligung wird den Fachbereichen der Landeshauptstadt Potsdam Gelegenheit zur Stellung
nahme im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu dem jeweiligen konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der 
Stellungnahme ist es, dem Bereich Verbindliche Bauleitplanung die notwendigen Informationen für ein 
sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen, die 
Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann.

Leerzeilen bitte ausfüllen (Pflichtfelder sind rot markiert), Zutreffendes ankreuzen §

A. Allgemeine Angaben

462 - Verbindliche Bauleitplanung

Bezeichnung des Fachbereichs / Bereichs: 

441 untere Bauaufsichtsbehörde

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,.die ohne Zu
stimmung, Befreiung o.ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen):

B.Stellungnahme des Fachbereichs

Bereich:



1. Einwendung (ggf. auf gesonderter Seite ergänzen): 

siehe Anlage (per Email an Bauleitplanung)

2. Rechtsgrundlage:

3. Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) (ggf. auf gesonderter Seite ergänzen):

Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren könnten, mit Angabe 
des Sachstandes und des Zeitrahmens (ggf. auf gesonderter Seite ergänzen):

Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach sach
komplexen, jeweils mit Begründung und Rechtsgrundlage (ggf. auf gesonderter Seite ergänzen):

;siehe Anlage (per Email an Bauleitplanung)

Datum, Name

Formular senden Formular drucken Formular zurücksetzen

Senden Drucken Zurücksetzen



1. Die Versorgungszufahrt im Nordosten muss eine Feuerwehrzufahrt mit Bewegungsflächen 
ausweisen.
Gemäß § 5 Absatz 1 Satz 3 BbgBO i.V. m. Flächen für die Feuerwehr 2009 müssen beide 
notwendigen Treppenräume im Haus 2 (Bestand) erreicht werden können. Dies dient dem 
Feuerwehreinsatz. Zum aktuellen Zeitpunkt ist dieser Versorgungsweg ein „Waldweg, der 
befahren wird". Er entspricht allerdings nicht der Beschaffenheit von Flächen für die 
Feuerwehr.

2. Des Weiteren sind Baulasten gemäß § 84 BbgBO erforderlich, die die Erschließung für Geh- 
Fahr- und Leitungsrecht von der Bl über mehrere Flurstücke (258, 372, 369, 418- Elisenweg) 
bis zur Klinik sichern. Diese sind im aktuellen Verfahren beantragt.

3. Hinweis:
Gemäß § 49 BbgBO i.V. m. der aktuellen Stellplatzsatzung vom 01.12.2021 Anlage 1 muss für 
Klinik-Nutzung Punkt 7.1 folgender Schlüssel erfüllt werden:
1 Stellplatz KfZ auf 4 Betten und 0,2 Fahrradstellplätze auf 4 Betten
Für das Bayrische Haus (Haus 1) und die Klinik mit Betten (Haus 2) genügen 11 Stellplätze für 
KfZ. Die erforderliche zu versiegelnde Fläche sollte daraufhin angepasst/verkleinert werden.
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Relevante Ziele der Raumordnung 

Z 3.5 LEP HR:  Die Landeshauptstadt Potsdam ist Oberzentrum. In den Oberzentren sind die hochwertigen Funktio-
nen der Daseinsvorsorge mit überregionaler Bedeutung räumlich zu konzentrieren. Dazu sind u. a. Dienstleistungsan-
gebote des spezialisierten höheren Bedarfes zu sichern und zu qualifizieren.  

Z 5.4 LEP HR: Die Erweiterung von Streu- und Splittersiedlungen ist zu vermeiden. 

Nach derzeitigem Planungsstand steht die Planungsabsicht nicht im Widerspruch zu diesen Zielen der Raumordnung.  

 
Gemäß Festlegungskarte des LEP HR befindet sich der Geltungsbereich innerhalb des Freiraumverbundes.  
Dieser ist gemäß Z 6.2 LEP HR räumlich und in seiner Funktionsfähigkeit zu sichern. Raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen, die den Freiraumverbund in Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, sind ausgeschlossen, so-
fern sie die Funktionen des Freiraumverbundes oder seine Verbundstruktur beeinträchtigen.  

Angesichts der vorhandenen Bebauung und der für die Umnutzung geplanten beschriebenen Maßnahmen ist vorlie-
gend nicht von einer erstmaligen raumbedeutsamen Inanspruchnahme des Freiraumverbundes auszugehen, sondern 
von einem bereits bebauten Gebiet, das vom Festlegungszweck des Freiraumverbundes nicht erfasst werden soll. 
Solche Gebiete wurden unter Anwendung des Darstellungsgrenzwertes der topografischen Kartengrundlage von 20 h 
nicht Teil der Gebietskulisse des Freiraumverbundes1, so dass zz. kein Konflikt zwischen Ihrer Planungsabsicht und 
dem Z 6.2 LEP HR erkennbar ist.  

Umweltprüfung 

Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung bestehen von Seiten der Landesplanung keine 
Anforderungen. Eigene umweltbezogene Informationen liegen der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung nicht vor. 

 

Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsabsicht  

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 235) 

Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II, Nr. 35)  

Bindungswirkung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Die Ziele der Raum-
ordnung können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden. 

Die für die Planung relevanten Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind u. a. aus den 
o. g. Rechtsgrundlagen von der Kommune eigenständig zu ermitteln und im Rahmen der Abwägung angemes-
sen zu berücksichtigen. 
 
Hinweise  

 Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur Beurteilung der Planung geführt haben, nicht wesentlich 
geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren Rechtsvorschriften bleiben von dieser Mitteilung unberührt. 

                                                      
 
1 s. Begründung zu Z 6.2 LEP HR 
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 Wir bitten (zur Sicherung der Übermittlung trotz der Corona-bedingten Sondersituation),  
o Beteiligungen gemäß Landesplanungsvertrag zur Zielmitteilung/Trägerbeteiligung zu Bauleitplänen nur 

in digitaler Form durchzuführen; 
o bei Mitteilungen über das Inkrafttreten von Bauleitplänen sowie Satzungen nach § 34 Abs. 4 Ziff. 1-3 BauGB 

oder die Einstellung von Verfahren (vgl. Artikel 20 des Landesplanungsvertrages) den Plan bzw. die Satzung 
und seine Bekanntmachung in digitaler Form als pdf-Datei per E-Mail zu übersenden (oder alternativ mit 
Download-Link, - keine CD/DVD -);  

o Beteiligungen bzw. Mitteilungen über die Bekanntmachung soweit möglich ergänzend als shape-Datei für eine 
Übernahme der für GL relevanten Geometrien von Bauleitplänen in unser Planungsinformationssystem (PLIS) 
zu übersenden; dabei sollte der verwendete Raumbezug angegeben werden (möglichst als EPSG-Schlüssel); 
alternativ wäre auch das .dxf-Format möglich; 

 dafür ausschließlich unser Referatspostfach zu nutzen:  
 Information für den Fall der Erhebung personenbezogener Daten siehe https://gl.berlin-brandenburg.de/service/info-

personenbezogene-daten-gl-5.pdf. 

 

Im Auftrag 
 

 
 



Von: Trinkwasser-Badewasser   

Gesendet: Mittwoch, 15. November 2023 10:16 

An:  

Cc: L  

 

 

Betreff: AW: Fachliche Abstimmung zur Beschlussvorlage (§ 6 GO BK) - Bebauungsplan Nr. 170 

 

Sehr geehrte  

bezugnehmend auf unser gestriges Telefongespräch möchte ich noch einmal folgende Hinweise zur 

Trinkwasserversorgung (Seite 68, Kapitel C – Umweltbericht) geben: 

1. Es ist keine Anbindung an das öffentliche Trinkwassernetz vorhanden. Lediglich das 

Restaurant an der Zeppelinstraße ist an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen. 

2. Die „Klinik Bayrisches Haus“ wird über zwei Brunnen, die sich auf dem Gelände befinden 
versorgt. Die Aufbereitung (Enteisenung/Entmanganung befindet sich im Gebäude 4. Es 

handelt sich hier um eine zentrale Wasserversorgungsanlage nach § 2 Absatz 2.a) der 

Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20.06.2023. (§2 Abs. 2.a) „zentrale 
Wasserversorgungsanlagen: Anlagen einschließlich dazugehöriger 

Wassergewinnungsanlagen und eines dazugehörigen Leitungsnetzes, aus denen pro Tag 

mindestens 10 m³ Trinkwasserentnommen oder …oder aus denen auf festen Leitungswegen 
Trinkwasser an mindestens 50 Personen abgegeben wird;“) 

3. Die Umgebung der Wasserfassungsanlage (Trinkwasserschutzzonen der zwei Brunnen) muss 

besonders geschützt werden. Die genauen Koordinaten der Brunnen sind uns nicht bekannt. 

4. Das Trinkwasser wird nach den Vorgaben der TrinkwV regelmäßig untersucht. 

5. Nach der novellierten TrinkwV vom Juni 2023 (§34) und der kurz vor der Verabschiedung 

stehenden Trinkwassereinzugsgebieteverordnung sind weitere Erkundungen, eventuell 

Überwachungs-Pegelbohrungen u.ä. ,  im Rahmen des kontinuierlichen Risikomanagement 

zur Sicherstellung von Anforderungen an die Beschaffenheit des Trinkwassers im 

Bebauungsplangebiet in den nächsten Jahren erforderlich. 

Nach unseren Kenntnisstand erfolgt die Abwasserentsorgung aber über das öffentliche Netz. Auf 

dem Gelände befindet sich ein Abwasserpumpwerk. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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2018). Potsdam als touristische Destination profiliert sich mit den Themen Kultur, Wasser, Film und MICE (Meetings, 

Incentives, Conventions, Exhibitions). Das Trend-Thema Nachhaltigkeit wird von Potsdams Touristiker seit Jahren mit 

großer Ernsthaftigkeit verfolgt. Der Tourismustag Potsdam 2021 beschäftigte sich mit ökologischen Faktoren im 

Kontext des Themas Nachhaltigkeit. Ziel war es den Leistungsträgern Strategien aufzuzeigen, um auf die sich 

ändernden Rahmenbedingungen mit nachhaltigen Angeboten reagieren zu können.  

 

Die Argumentation, dass die geplante Nutzungsänderung in eine „Klinik für Psychiatrie, Psychosomatische Medizin 

und Psychotherapie ein geringeres Verkehrsaufkommen im Vergleich zur Hotelnutzung (Bestand) sowie zu einer 

Einsparung von CO2- und NO2-Stickstoffdioxidemissionen“ führt, ist aufgrund der überschaubaren Größe des Hauses 

und der damit verbundenen möglichen Verkehrsreduzierung als nicht relevant bzw. nachrangig einzuschätzen. Negativ 

zu bewerten ist dagegen, dass die Liegenschaft zukünftig, aufgrund der geplanten Nutzungsänderung, weder den 

Potsdamer Bürgern noch den Besuchern der Stadt öffentlich zugänglich sein wird. 

 

Besonders kritisch schätzt die IHK Potsdam die Tatsache ein, dass in der Vergangenheit für die touristische Entwicklung 

des „Bayrischen Hauses“ umfassende öffentliche Finanzierungshilfen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (GRW) 

gewährt wurden. Das Ziel des Mitteleinsatzes war seinerzeit die Aufwertung sowie Ergänzung der 

Tourismusdestination Potsdam durch ein anspruchsvolles, hochrangiges Hotelangebot.   

 

Das Bayrische Haus wurde mit öffentlichen Fördermitteln über Jahre sukzessive weiterentwickelt und aufgewertet, um 

den Ansprüchen an ein Haus der gehobenen Kategorie in der Landeshauptstadt zu entsprechen. Aufgrund seines 

Standards sowie seiner Ausrichtung und Lage war es als einzigartig zu bezeichnen. Eine Weiterführung der 

Hotelnutzung und damit der touristischen Nutzung der Liegenschaft ist nach Einschätzung der IHK Potsdam aus 

wirtschaftlicher Sicht der Umnutzung in einen Klinikstandort vorzuziehen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Referent für Raumordnung, Planung, Verkehr und Logistik I Fachbereich Interessenvertretung 

 
 

 
 
 

 
 

 
Informationspflichten zum Datenschutz 
 

Corona: Hilfe für Brandenburgs Unternehmen 

Sie möchten hierzu und zu weiteren Wirtschaftsthemen direkt informiert werden, dann klicken Sie hier. 
 











 

Besucheranschrift: Hauptsitz: 

             Tel: +49              Fax: +   

 

 

 

 

  LAND BRANDENBURG Landesamt für Umwelt 

Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

 

 

Landesamt für Umwelt 

       

 

 

Landeshauptstadt Potsdam  

Verbindliche Bauleitplanung  

 

 

 Bearb.:  

Gesch-Z.: 

 

Hausruf: +  

Fax: +  

Internet:  www.lfu.brandenburg.de 

 

Cottbus, 11. Februar 2022  

Bebauungsplan Nr. 170 "Klinik Bayerisches Haus" der Stadt Potsdam 

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

 

Eingereichte Unterlagen: 

 - Anschreiben vom 11.01.2022 

 - Begründung mit Umweltbericht, 06.12.2021  

 - Planzeichnung, 03/2021  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 

Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-

serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes ge-

mäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Umwelt 

(LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung werden für 

die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung beilie-

gende Stellungnahme der Fachabteilung Immissionsschutz übergeben. Die Fach-

abteilung Wasserwirtschaft zeigt keine Betroffenheit an. Die fachliche Zuständigkeit 

für den Naturschutz obliegt der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Potsdam. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Dieses Dokument wurde am 11. Februar 2022 durch  schlussgezeichnet und ist 

ohne Unterschrift gültig. 

Anlage  
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Antragsgegenstand ist der Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 170 "Klinik Bayerisches Haus“ der Stadt 
Potsdam. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 373, 376 und 481 der Flur 28 der 
Gemarkung Potsdam mit einer Flächengröße von ca. 1,93 ha. Das Aufstellungsverfahren erfolgt im 
Regelverfahren nach § 8 BauGB1. Ziel der Aufstellung ist die Umnutzung eines bisher als Hotelanlage 
genutzten Areals für zukünftig Klinikgelände für psychisch und psychosomatische Medizin im 
Plangebiet.  Zu diesem Zweck wird ein sonstiges Sondergebiete nach § 11 BauNVO2 mit der 
Zweckbestimmung Kliniken für Psychiatrie, psychosomatische Krankheiten und Psychotherapie 
ausgewiesen.  
 
2. Stellungnahme 

Rechtsgrundlage 
Gemäß § 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)3 sind bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 
zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie möglich vermieden werden. Mögliche 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG können Lärm, Staub, Gerüche, 
Luftschadstoffe, elektromagnetische Felder, Licht etc. darstellen. Hinsichtlich des Lärms maßgeblich 
sind die Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18005, Teil 1, bei einwirkendem Anlagenlärm die 
Richtwerte der Nr. 6.1 der TA Lärm4. Bei der Errichtung baulicher Anlagen entstehender Lärm ist 
entsprechend der Vorgaben der AVV Baulärm5 zu beurteilen, die Bewertung von 
Staubbeeinträchtigungen, Gerüchen und einwirkenden Luftschadstoffen erfolgt anhand der TA Luft6. 
Mögliche Beeinträchtigungen durch Lichtimmissionen werden anhand der Lichtleitlinie7 ermittelt. 
Hinsichtlich der elektromagnetischen Felder und deren Störwirkung liegt die Zuständigkeit beim 
Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG). 
Planumfeld 
Das Plangebiet umfasst ein bisher als Hotelanlage genutztes Gebiet im Wildpark Potsdam. Das 
Gelände wird allseitig von Waldflächen umschlossen, die nächstgelegenen (gewerblichen) Nutzungen 
liegen in einer Entfernung von ca. 500 m (Richter Recycling GmbH, Einsatzführungsstab Bundeswehr). 
Schutzanspruch 
Der Schutzanspruch für sonstige Sondergebiete ist nicht genau definiert, vielmehr richtet sich dieser 
nach der tatsächlichen Art der baulichen Nutzung. Im vorliegenden Fall ist von einer besonders hohen 

                                                           
1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) 
2 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 
1802 
3 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) vom 15.03.1974, Neugefasst durch Bek. v. 17.5.2013 I 
4 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 
01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 
5 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – vom 19. August 1970 (Beilage 
zum BAnz Nr. 160 vom 1. September 1970) 
6 Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft – TA Luft) Vom 24. Juli 2002, GMBl.  2002, Heft 25 –  29, S.  511 –  60, neu gefasst am 18.08.2021 (GMBl Nr. 48-
54/2021 S. 1050ff) 
7 Leitlinie des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zur Messung und 
Beurteilung von Lichtimmissionen (Licht-Leitlinie) vom 16. April 2014, Amtsblatt 21_14 (S. 691-704) 
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Schutzbedürftigkeit auszugehen, ich halte daher als Orientierungswerte 45 dB(A) tags und 35 dB(A) 
nachts für angemessen. Hinsichtlich Gewerbelärm sind die Immissionsrichtwerte von 45 dB(A) tags 
und 35 dB(A) nachts maßgeblich. 
Immissionssituation 
Vom Plangebiet gehen bei üblicher Nutzung keine Emissionen aus, die geeignet wären, in 
angrenzenden schutzwürdigen Gebieten zu Überschreitungen von Grenz-, Richt- oder 
Orientierungswerten zu führen. 
Die nächstgelegenen gewerblichen Nutzungen befinden sich in ca. 500 m Entfernung, in südwestlicher 
Richtung ist das Betriebsgelände der Firma Richter Recycling GmbH in Schwielowsee, Ortsteil Geltow 
gelegen, in nordwestlicher Richtung befindet sich das Gelände des Einsatzführungskommandos der 
Bundeswehr. 
3. Fazit 

Hinsichtlich der hier zu vertretenden Belange des Immissionsschutzes halte ich eine nähere 
Betrachtung der auf das zukünftige Klinikgelände einwirkenden gewerblichen Lärmimmissionen für 
erforderlich. Grundsätzlich sind jedoch vorbehaltlich des Ergebnisses der Betrachtung zu den 
Lärmimmissionen keine Hemmnisse zu erkennen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre 
Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 
mitzuteilen. Weiterhin wird um eine Anzeige zum Inkrafttreten des Planes bzw. die Erteilung der 
Genehmigung gebeten. 

 
Dieses Dokument wurde am  10. Februar 2022 durch     schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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